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Sie sind Sie möchten Wir benötigen 

Ehegatte eines/r 
deutschen 
Staatsangehörigen 

oder 

Kind eines/r deutschen 
Staatsangehörigen 

Ersterteilung  
Aufenthaltserlaubnis 

- Anmeldung 
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Heiratsurkunde bzw. bei Kind Geburtsurkunde  
  (mit Übersetzung und ggf. Legalisation oder  
  Apostille) 
- Bei Ehegatten: Nachweis einfacher  
  Deutschkenntnisse (A1) 
- Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten

Verlängerung  
Aufenthaltserlaubnis 

- Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Unterlagen zum Integrationskurs 
- Bestätigung des Schulbesuchs bei Kindern 
- Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten

Ehegatte eines 
Ausländers / einer 
Ausländerin 

Ersterteilung 
Aufenthaltserlaubnis 

- Anmeldung
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Heiratsurkunde (mit Übersetzung und ggf.  
  Legalisation oder Apostille) 
- Nachweise einfacher Deutschkenntnisse (A1) 
- Mietvertrag / Kaufvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten

Verlängerung 
Aufenthaltserlaubnis 

- Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Unterlagen zum Integrationskurs 
- Mietvertrag / Kaufvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten

Welche Unterlagen müssen Sie bei der Ausländerbehörde vorlegen? 

Landratsamt Landshut 
- Ausländeramt -
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Kind eines Ausländers / 
einer Ausländerin 

Ersterteilung 
Aufenthaltserlaubnis 

- Anmeldung
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Geburtsurkunde (mit Übersetzung und ggf.  
  Legalisation oder Apostille) 
- Mietvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Eltern bzw.  
des allein Sorgeberechtigten

Verlängerung 
Aufenthaltserlaubnis 

- Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Bestätigung des Schulbesuchs 
- Mietvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Eltern bzw.  
des alleine Sorgeberechtigten

Ausländer /  
Ausländerin 

Niederlassungserlaubnis 
oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG 

- Antrag auf Erteilung des unbefristeten 
  Aufenthaltstitels 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Mietvertrag 
- Rentenversicherungsverlauf 
- ggf. Nachweise zum Integrationskurs 
- Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse  
(B1)

Ausländisches Kind 
Ab 16 Jahre Niederlassungserlaubnis 

- Antrag auf Erteilung des unbefristeten 
  Aufenthaltstitels 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Nachweis über Ausbildung, die zu einem  
  anerkannten schulischen oder beruflichen  
  Bildungsabschluss führt 
- Alternativ: Nachweis zur Sicherung des  
  Lebensunterhalts (Mietvertrag, Einkommens- 
  nachweise, Arbeitgeberbestätigung) 

Wichtiger Hinweis: 

Die vorliegende Übersicht stellt nur eine Hilfe dar, die sich auf Regelfälle bezieht und eine 
eingehende, einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen kann. 
Das bedeutet, dass in Ihrem Fall durchaus die Vorlage anderer oder weiterer  Unterlagen 
erforderlich sein kann. Sie können diese in einem Gespräch mit der Ausländerbehörde gerne 
klären. Ob bei Ihnen die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels vorliegen, 
kann nur verbindlich geprüft werden, wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen. 


Seite  von 
Stand: 02/2014
 © Landratsamt Landshut - Veldener Str. 15 - 84036 Landshut
Buron Stefanie
9.0.0.2.20120627.2.874785
Sie sind 
Sie möchten 
Wir benötigen 
Ehegatte eines/r 
deutschen 
Staatsangehörigen 
oder 
Kind eines/r deutschen 
Staatsangehörigen 
Ersterteilung  
Aufenthaltserlaubnis 
-
Anmeldung 
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Heiratsurkunde bzw. bei Kind Geburtsurkunde  
  (mit Übersetzung und ggf. Legalisation oder  
  Apostille) 
- Bei Ehegatten: Nachweis einfacher  
  Deutschkenntnisse (A1) 
-
Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten
Verlängerung  
Aufenthaltserlaubnis 
-
Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Unterlagen zum Integrationskurs 
- Bestätigung des Schulbesuchs bei Kindern 
-
Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten
Ehegatte eines 
Ausländers / einer 
Ausländerin 
Ersterteilung 
Aufenthaltserlaubnis 
-
Anmeldung
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Heiratsurkunde (mit Übersetzung und ggf.  
  Legalisation oder Apostille) 
- Nachweise einfacher Deutschkenntnisse (A1) 
- Mietvertrag / Kaufvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
-
Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten
Verlängerung 
Aufenthaltserlaubnis 
-
Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Unterlagen zum Integrationskurs 
- Mietvertrag / Kaufvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
-
Gemeinsame Vorsprache beider Ehegatten
Welche Unterlagen müssen Sie bei der Ausländerbehörde vorlegen? 
Landratsamt Landshut
- Ausländeramt -
Kind eines Ausländers / 
einer Ausländerin 
Ersterteilung 
Aufenthaltserlaubnis 
-
Anmeldung
- Antrag Erteilung befristete Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Geburtsurkunde (mit Übersetzung und ggf.  
  Legalisation oder Apostille) 
- Mietvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Eltern bzw.  
des allein 
Sorgeberechtigten
Verlängerung 
Aufenthaltserlaubnis 
-
Antrag Verlängerung befristete 
  Aufenthaltserlaubnis 
- Pass 
- Aktuelles biometrisches Lichtbild 
- Bestätigung des Schulbesuchs 
- Mietvertrag 
- Einkommensnachweise 
- Arbeitgeberbestätigung 
- Gemeinsame Vorsprache beider Eltern bzw.  
des alleine Sorgeberechtigten
Ausländer /  
Ausländerin 
Niederlassungserlaubnis 
oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG 
-
Antrag auf Erteilung des unbefristeten 
  Aufenthaltstitels 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Mietvertrag 
- Rentenversicherungsverlauf 
- ggf. Nachweise zum Integrationskurs 
- Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse  
(B1)
Ausländisches Kind 
Ab 16 Jahre 
Niederlassungserlaubnis 
-
Antrag auf Erteilung des unbefristeten 
  Aufenthaltstitels 
- Pass 
- Aktuelles Biometrisches Lichtbild 
- Nachweis über Ausbildung, die zu einem  
  anerkannten schulischen oder beruflichen  
  Bildungsabschluss führt 
- Alternativ: Nachweis zur Sicherung des  
  Lebensunterhalts (Mietvertrag, Einkommens- 
  nachweise, Arbeitgeberbestätigung) 
Wichtiger Hinweis: 
Die vorliegende Übersicht stellt nur eine Hilfe dar, die sich auf Regelfälle bezieht und eine 
eingehende, einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen kann. 
Das bedeutet, dass in Ihrem Fall durchaus die Vorlage anderer oder weiterer  Unterlagen 
erforderlich sein kann. Sie können diese in einem Gespräch mit der Ausländerbehörde gerne 
klären. Ob bei Ihnen die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels vorliegen, 
kann nur verbindlich geprüft werden, wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen. 
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